
Stand: 10.09.2020 Teil 1
öffentlich 

Ausschussvorlage HAA 20/9 
Ausschussvorlage INA 20/25 

Eingegangene Stellungnahmen zu dem 

Gesetzentwurf  
Fraktion der SPD 
Gesetz über den Bürgerbeauftragten des Landes Hessen und den 
Landesbeauftragten für die hessische Polizei 
– Drucks. 20/2083 –

und dem 

Dringlichen Gesetzentwurf  
Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Gesetz über die unabhängige Bürger- und Polizeibeauftragte oder den 
unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten des Landes Hessen 
– Drucks. 20/3524 –

1. Amnesty International, Wiesbaden S. 1

2. Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Hessen, Andreas Grün S. 2

3. Bürgerbeauftragter des Freistaats Thüringen, Erfurt S. 10

4. Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), Landesverband Hessen S. 23

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/3/02083.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/03524.pdf


Von: Maria Scharlau <Maria.Scharlau@amnesty.de>  
Gesendet: Mittwoch, 12. August 2020 10:06 
An: Franz, Swetlana (HLT) <S.Franz@ltg.hessen.de>; Czech, Annette (HLT)  
<A.Czech@ltg.hessen.de> 
Betreff: Ihre Anfrage wg. Anhörung /Stellungnahme im Hessischen Landtag 

Sehr geehrte Frau Franz, sehr geehrte Frau Czech, 

aus Kapazitätsgründen ist es uns leider nicht möglich, eine Stellungnahme zum SPD- 
Gesetzentwurf Drucksache 20/2083 einzureichen.  

Ich möchte die Abgeordneten des Innenausschusses jedoch gerne auf unser 
Positionspapier zu  
unabhängigen Untersuchungsmechanismen hinweisen, das sich unter diesem Link 
findet:  

https://www.amnesty.de/sites/default/files/2019-03/Amnesty-Positionspapier- 
unabhaengige%20Untersuchungsmechanismen-21.11.2018.pdf 

Darin sind die menschenrechtlichen Anforderungen zusammengefasst, die an einen  
unabhängigen Untersuchungsmechanismus für rechtswidriges Polizeihandeln zu stellen 
sind.  

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Abgeordneten diese Information 
weitergeben  
könnten.  

Herzlichen Dank und beste Grüße 
Maria Scharlau  

Dr. Maria Scharlau LLM 
Referentin für Internationales Recht / International Law desk Bürozeiten Montag - 
Donnerstag: 9  
-17 Uhr Office hours monday - thursday: 9am - 5pm

Amnesty International e. V. 
Politik und Activism. Zinnowitzer Straße 8 . 10115 Berlin 
T: +49 (0)30 - 403610871 . F: +49 (0)30 - 42 02 48 -444 
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Gewerkschaft der Polizei • Wilhelmstr. 60a • 65183 Wiesbaden Wilhelmstr. 60a 
65183 Wiesbaden 

Andreas Grün 

Tel.: 06 11/9 92 27-30 
Fax: 06 11/9 92 27-27 

andreas.gruen@gdp.de 
www.gdp.de/hessen.de 

Betr.: Öffentliche mündliche Anhörung des Hauptausschusses und des Innen-
ausschusses des Hessischen Landtages zu dem Gesetzentwurf: Fraktion der SPD, 
Gesetz über den Bürgerbe-auftragten des Landes Hessen und den Landesbeauf-
tragten für die hessische Polizei, Drucks. 20/2083, sowie der   
Dringliche Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN über zu einem Gesetz über die unabhängige Bürger- und Poli-
zeibeauftragte oder den unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten des 
Landes Hessen-Drucks. 20/3524 

Stellungnahme der Gewerkschaft der Polizei, Hessen 

Bei beiden Gesetzesvorlagen geht es um die Einführung eines Bürgerbeauftragten des Landes 
Hessen und des Landesbeauftragten für die hessische Polizei. Beiden Vorlagen, die in weiten 
Teilen sehr ähnliche Ausführungen haben, steht die Gewerkschaft der Polizei kritisch gegen-
über. Schon die spezielle Benennung des Landesbeauftragten für die hessische Polizei gegen-
über allen anderen behördlichen Stellen stigmatisiert den Bereich der Polizei explizit. 

Hessischer Landtag 
Vorsitzender des Hauptausschusses 
z.Hd. Frau Swetlana Franz
Schlossplatz 1-3

65183 Wiesbaden 

08.09.20 
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Die Einrichtung eines Bürgerbeauftragten des Landes Hessen halten wir für entbehrlich, da es 
nach unserer Ansicht schon jetzt genügend Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger gibt. 
Mit einer zusätzlichen Einrichtung werden die schon jetzt unübersichtlichen behördlichen 
Strukturen um ein weiteres Element wachsen.  Als Fachgewerkschaft für die Polizei werden wir  
die Einrichtung eines Bürgerbeauftragten des Landes Hessen in der weiteren Betrachtung nicht 
vertiefen, sondern uns dem Teil 2 der Gesetzesvorlagen, dem Landesbeauftragten für die hessi-
sche Polizei, bzw. dem Polizeibeauftragten für die Polizeibehörden des Landes widmen. 
 
Die Gesetzesinitiativen gründet nach unserer Auffassung im Wesentlichen auf wenige bis nicht 
belastbare Ressentiments gegenüber der Polizei.  
Die gesamte Debatte um mögliche rechtsextreme Netzwerke wurde ständig mit neuen Vermu-
tungen und Spekulationen befeuert. Dazu kam noch die ohne belastbare Fakten verbreitete 
Aussage der SPD-Vorsitzenden Esken, in der Polizei gebe es einen latenten Rassismus.  
 
Der grausame und durch nichts zu rechtfertigende Tod von Georg Floyd durch einen US-
Polizisten wurde im Kontext von Polizeigewalt 1:1 auf die deutsche Polizei übertragen.  
Darüber hinaus belastet die hessische Polizei die Tatsache, dass wir seit fast zwei Jahren, trotz 
intensivster Ermittlungen, keine konkreten Ermittlungserfolge in der Drohmailaffäre vorweisen 
können. Mittlerweile wird unterstellt, es gebe ein Kartell des Schweigens und die Ermittlungen 
würden möglicherweise intern behindert oder vereitelt. 
 
In der oberflächlichen Gesamtschau der oben dargestellten Problemfelder ist der politische Ruf 
nach einem Korrektiv nachvollziehbar. Bei genauerer Betrachtung wird man allerdings feststel-
len, dass viele im Raume stehende Vorwürfe nicht substantiiert sind und die Einrichtung eines 
Landesbeauftragten für die hessische Polizei auch aus rationalen Gründen entbehrlich ist. 
 
Wir sind der Auffassung, dass es intern wie extern eine Vielzahl von Stellen gibt, an die sich Po-
lizeibeamte wie Bürgerinnen und Bürger wenden können. 
 
Wir haben innerhalb der Polizei den Ansprechpartner der Polizei. Er ist eine Einrichtung für Po-
lizeibeschäftigte, die sich außerhalb der organisatorischen Strukturen wie die Vorgesetztenebe-
ne, die Personalräte oder die Personalberatungsstellen, um Probleme von Polizeibeschäftigten 
kümmert. Wir haben die örtlichen Personalräte in allen hessischen Polizeibehörden und den 
Hauptpersonalrat der hessischen Polizei, die beide für  alle Kolleginnen und Kollegen direkter 
Ansprechpartner sind. Wir haben ein engmaschiges Netzt von gewerkschaftlichen Vertrauens-
leuten, die sich um die Probleme vor Ort kümmern. Darüber hinaus haben wir die Einrichtun-
gen der Schwerbehindertenvertretung, die Gleichstellungsbeauftragten, den oder die Migrati-
onsbeauftragten und die Personalberatungsstellen. Außerdem verfügen wir bei der hessischen 
Polizei über ein breites Netz sozialer Ansprechpartner, an die sich die Kolleginnen und Kollegen 
jederzeit wenden können. Aufgrund der Vielzahl von bereits vorhandenen Stellen ist der Lan-
desbeauftragte für die hessische Polizei aus interner Sicht nicht notwendig.  
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Auch die Einrichtung des Landesbeauftragten für die hessische Polizei, bzw. dem Polizeibeauf-
tragten für die Polizeibehörden des Landes aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist kritisch zu 
hinterfragen. Wenn sich Bürgerinnen und Bürger von der Polizei ungerecht oder nicht rechtmä-
ßig behandelt fühlen, so stehen im Rechtsstaat eine Vielzahl von Anlaufstellen zur Verfügung. 
Ungebührendes Fehlverhalten oder auch im Raume stehende mögliche Straftaten von Polizis-
ten können die Bürgerinnen und Bürger direkt bei den Dienstvorgesetzten anzeigen. Sie können 
sich an andere Polizeidienststellen wenden oder direkt die Staatsanwaltschaft informieren. Sie 
können ihre örtlichen Landtagsabgeordneten in Kenntnis setzen oder direkt den Innenminister 
anschreiben. Die Bürgerinnen und Bürgern können sich an den Petitionsausschuss des hessi-
schen Landtages wenden. In der Vergangenheit wurde auch zunehmend von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, dass sich ungerecht behandelte Bürgerinnen und Bürger mit ihren Proble-
men an die Medien gewendet haben. 
 
 
Im § 3 beider Gesetzesvorlagen werden die Grenzen der Befassung aufgezeigt. Hierbei wird 
auch deutlich, dass Eingaben die eine gerichtliche oder staatsanwaltliche Befassung haben, 
nicht gegenständlich sein sollen. Das heißt im Wesentlichen wird der Landesbeauftragte für die 
hessische Polizei eine Beschwerdestelle sein, die sich mit in der Regel sehr subjektiv empfunde-
ner Kritik an polizeilichem Handeln befassen wird. In der Vorlage der SPD fehlen die inner-
dienstlichen Verfahren (Disziplinarverfahren), die ebenfalls als laufende Verfahren ausgenom-
men sein müssen. 
 
 
In Niedersachsen gibt es bereits eine Beschwerdestelle für polizeiliches Fehlverhalten. Ein Blick 
in die Auswertung aus dem vergangenen Jahr 2019 zeigt doch sehr überschaubare Ergebnisse. 
 
 
 
Auszug aus der niedersächsischen Auswertung für den Bereich der Polizei: 
 
Hier gab es 2019 insgesamt 456 Hinweise, unter denen 324 verhaltensbezogene und zwölf in-
terne Beschwerden sowie vier Fälle ausdrücklichen Lobs waren. 48 der polizeibezogenen Hinwei-
se waren fachlicher Natur und wurden von den entsprechenden Fachreferaten des Ministeriums 
oder in den Polizeibehörden bearbeitet. 
 
Von den 324 auf das Verhalten von Polizeibeamtinnen und -beamten bezogenen Beschwerden 
hatte der überwiegende Teil deren Verhalten oder Kommunikation im Allgemeinen zum Gegen-
stand (76 Prozent). Darüber hinaus wurden u.a. die Anzeigenaufnahme (neun Prozent), die Art 
und Weise der Ermittlungen (fünf Prozent), aber auch Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Straßenverkehrskontrollen (fünf Prozent) thematisiert. 
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Die zum Stichtag (2. Januar 2020) bereits abschließend geprüften verhaltensbezogenen Be-
schwerden über die Polizei endeten mit folgenden Ergebnissen: 
– sechs Prozent begründete Beschwerden 
– sechs Prozent teilweise begründete Beschwerden 
– 43 Prozent unbegründete Beschwerden 
– vier Prozent nicht aufklärbare Beschwerden 
– 41 Prozent Beschwerden, zu denen keine abschließende Entscheidung erforderlich war, z.B., 

weil die Beschwerde zurückgenommen wurde oder sich der Anlass erledigt hatte. 
Zu insgesamt 17 dieser Beschwerden wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen die 
Polizeibeamtinnen und -beamten eingeleitet, davon: 
– wurden drei Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt; 
– waren 14 Verfahren zum Auswertungsstichtag noch offen. 
 
 
Wie die Auswertung zeigt, gab es in Niedersachsen im Jahre 2019 324 auf das Verhalten von 
Polizeibeamtinnen und -beamten bezogenen Beschwerden. Ganze 6 % waren begründet. Der 
überwiegende Teil (43%) war unbegründet oder es waren Eingaben, die keine abschließende 
Entscheidung erforderten (41%). 
 
Bei den 14 offenen staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren ist der Ausgang noch offen. Auch 
hier darf man unterstellen, dass diese Ermittlungsverfahren auch ihren Weg zur Staatsanwalt-
schaft gefunden hätten, wenn es die Beschwerdestelle nicht geben würde. 
 
 
Aus den Ergebnissen aus Niedersachsen lassen sich keine rationalen Erfordernisse ableiten. Es 
ist in Niedersachsen wie auch in Hessen eine vor allem politische Bewertung im Umgang mit 
der Institution Polizei. Als Gewerkschaft der Polizei stehen wir für eine rechtsstaatliche, demo-
kratische und zivile Bürgerpolizei. Nach einer jüngsten Umfrage des ZDF- Politbarometers be-
scheinigten 86 % der Befragten der Polizei ein großes Vertrauen. Auch aus diesen Zahlen ist 
alles andere als ein Handlungsbedarf abzuleiten. 
 
 
Wir sind uns unserer Rolle als Polizistinnen und Polizisten im Rechtsstaat bewusst und wir er-
kennen an, dass die Bevölkerung unser Handeln immer im Focus hat. Uns ist sehr klar bewusst, 
dass die Ausübung des Gewaltmonopols ein hohes Maß an Verantwortung erfordert und von 
der Bevölkerung zu Recht sehr kritisch beobachtet wird. Etwaiges Fehlverhalten ist ausnahms-
los aufzuklären und wenn nötig entsprechend zu sanktionieren. Dem wurde nach unserer Über-
zeugung in der Vergangenheit Rechnung getragen.  
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An dieser Stelle möchte ich noch einmal an die Einführung der zwangsweisen Kennzeichnung 
von Polizeivollzugsbeamten in Hessen erinnern. Auch diese Maßnahme war in aller erster Linie 
ein politisches Misstrauensvotum gegen die Polizei und entbehrt bis heute einer belastbaren  
Notwendigkeit. Zur Begründung der Kennzeichnungspflicht wurde argumentiert, dass es ohne 
eine individuelle persönliche Kennzeichnung von Polizeivollzugsbeamten nicht möglich sei, 
übergriffiges Verhalten und Straftaten zu ermitteln.  
Eine kleine Anfrage der FDP wurde am 27.2.2019 durch den hessischen Innenminister Peter      
Beuth beantwortet. Hier ein Auszug daraus. 
 
 

 
 
 
In drei aufeinander folgenden Jahren sind nach dieser Statistik zufolge fünf Straftaten und drei 
Dienstvergehen aufgeklärt worden. Selbst diese Zahlen stellen keine absolute Größe dar, weil 
der Beweis, dass die Straftaten oder Dienstvergehen auch ohne die Nennung der Kennzeich-
nung geklärt werden könnten, nicht erbracht ist. In Nordrhein-Westfahlen wurde die zwangs-
weise Kennzeichnung der Polizei nach einer kritischen Bewertung durch die Landesregierung 
wieder zurückgenommen. Die sachliche Notwendigkeit der zwangsweisen Kennzeichnung lässt 
sich in Hessen ebenso wie in Nordrhein Westfahlen nicht ableiten. Der negative Nachhall des 
damit verbundenen Misstrauens ist bis heute in der Polizei nicht verklungen.   
 
 
Das Gleiche gilt nach unserer Ansicht für die geplante Einrichtung des Landesbeauftragten für 
die hessische Polizei, bzw. dem Polizeibeauftragten für die Polizeibehörden des Landes. Das 
Vorhaben ist und bleibt eine rein politisch motivierte Entscheidung.  
 
Gleichwohl ist uns nicht entgangen, wie der öffentliche Druck auf die Politik durch oftmals sehr 
pauschale und undifferenzierte Berichterstattung über Missstände bei der Polizei stetig zuge-
nommen hat. Ein gutes Beispiel, dass die Polizei dennoch Garant für Demokratie und Rechts-
staat ist, wurde am Wochenende vom 29. auf den 30. August 2020 im Rahmen der Demonstra-
tionen von Corona-Leugnern und Reichsbürgern in Berlin deutlich. Drei Polizeibeamte hielten 
einen Mob von 400 Menschen mit ihrem beherzten Einschreiten davon ab, den Reichstag zu 
stürmen.  
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Diese hohe intrinsische Motivation und das Selbstverständnis, jederzeit für Recht, Ordnung und 
Gesetz auch unter Inkaufnahme von großen Gefahren einzustehen, unterstelle ich der ganz 
großen Mehrheit den Polizistinnen und Polizisten in Deutschland. Sie alle leisten seit vielen Jah-
ren einen herausragenden Einsatz für die Demokratie, den Rechtsstaat und die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Es gibt genügend Berichte, in denen die deutsche Poli-
zei weltweit im Ansehen und der rechtsstaatlichen Ausrichtung auf Platz 1 gesehen wird. Die 
Polizei hat es nicht verdient, durch Teile der Politik und der Medien pausenlos wegen des Fehl-
verhaltens einiger weniger, undifferenziert und pauschalisiert als ein mit Sorge zu betrachten-
des Problemfeld dargestellt zu werden, dem macht- und kraftvoll entgegengetreten werden 
muss.  
 
Die große Masse der Polizistinnen und Polizisten beweist beinahe jeden Tag ein hohes Maß an 
Professionalität und Bürgernähe, ohne dass kritische Berichterstatter aus Politik und Gesell-
schaft dies erkennbar in ihre Äußerungen einfließen lassen. 
 
 
Wir nehmen natürlich zur Kenntnis, dass fast alle Fraktionen des Hessischen Landtages die Ein-
richtung des Landesbeauftragten für die hessische Polizei, bzw. dem Polizeibeauftragten für die 
Polizeibehörden des Landes unterstützen und es zu einer Einführung kommen wird. 
 
Dieser Erkenntnis geschuldet werden wir neben unserer grundsätzlich ablehnenden Haltung, 
die wahrscheinliche Einführung eines Landesbeauftragten für die hessische Polizei, bzw. dem 
Polizeibeauftragten für die Polizeibehörden des Landes kritisch aber auch konstruktiv begleiten 
und die folgenden Empfehlungen geben. 

 
 

 
• Nach unserer Ansicht dürfen keine zwei Beschwerdemanagements neben einan-

der bestehen. Deshalb wäre bei der Einführung des Landesbeauftragten für die 
hessische Polizei, bzw. dem Polizeibeauftragten für die Polizeibehörden des Lan-
des, der bisherige Ansprechpartner der Polizei (AdP) obsolet. 
 
 

• Da im § 17 (SPD Entwurf ) und im § 18 (CDU/Bündnis90/Grüne) „Eingaberecht 
von Polizeibediensteten“ den Gewerkschaften kein Eingaberecht zugeschrieben 
wird, gehen wir davon aus, dass dies im Tenor des § 15 (4) (SPD Entwurf) mit 
verhaftet ist und die Gewerkschaften Mitteilungen über Verletzungen der 
Grundrechte von Polizeibeschäftigten oder Grundsatzverletzungen der inneren 
Führung machen können und so ein Tätigwerden des oder der Landespolizeibe-
auftragten anstoßen können. Deshalb sollte der Absatz 4 durch Einfügen von       
„durch die im Polizeibereich vertretenen Gewerkschaften“ wie folgt geändert 
werden: 
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• (4) Die Landespolizeibeauftragte oder der Landespolizeibeauftragte wird nach pflichtgemäßem  
Ermessen aufgrund eigener Entscheidung tätig, wenn ihr oder ihm bei Wahrnehmung ihres oder 
seines Rechts aus § 20 Abs. 2 Nr. 4, durch Mitteilung von Mitgliedern des Landtages, durch Ein-
gaben nach § 17, durch die im Polizeibereich vertretenen Gewerkschaften oder auf andere 
Weise Umstände bekannt werden, die auf eine Verletzung der Grundrechte von Polizeibedienste-
ten oder der Grundsätze der inneren Führung schließen lassen. 

 
 
 
 
 

• Für die Gesetzesvorlage von CDU und Bündnis90/Grüne schlagen wir daher fol-
gende Änderung im § 15 (1) vor:  

 
(1) Die oder der Polizeibeauftragte hat in Bezug auf die Polizeibehörden des Landes die Aufgabe, 
das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgerschaft und Polizeibehörden zu stärken. Sie oder 
er unterstützt die Bürgerinnen und Bürger im Dialog mit den Polizeibehörden und wirkt darauf 
hin, dass begründeten Beschwerden (§ 17) abgeholfen wird. Ihr oder ihm obliegt auch die Befas-
sung mit Vorgängen aus dem innerpolizeilichen Bereich, die an sie oder ihn im Rahmen einer 
Eingabe nach § 18 oder durch die im Polizeibereich vertretenen Gewerkschaften herangetra-
gen werden. 
 
 
 

• Die im  § 9 des CDU/Bündnis90/Grüne genannte Vorgabe des Mindestalters von 
25 Jahren erscheint aus praktischen Gesichtspunkten wie etwa der Lebenserfah-
rung sinnvoll, dürfte aber wegen einer Diskriminierung wegen des Lebensalters 
europarechtlicher Rechtsprechung nicht standhalten. 

 
 

 
• Die im § 12 angedeutete Personal- und Sachausstattung ist  ungenügend darge-

stellt und alleine in das Ermessen des Bürgerbeauftragten gestellt. Hier könnte 
gerade in Zeiten stark beanspruchter Landeshaushalte, insbesondere auch durch 
die Folgekosten der Pandemie und das beschlossene Sondervermögen des Lan-
des Hessen, ein weiterer großer belastender Posten für die künftigen Haushalte 
entstehen.  

 
 

• Im § 14 werden u.a. die Dienstbezüge geregelt. Eine wie von der SPD vorgesehe-
ne Besoldung nach B7 halten wir für deutlich überzogen. 

 
• Im § 16, Anwendungsbereich, Konkurrenzen, wird in der CDU/Bündnis90/Grüne 

Vorlage nochmals deutlich ein laufendes Disziplinarverfahren von der Befassung 
ausgenommen, was wir ausdrücklich unterstützen. Ein entsprechender Hinweis 
sollte in der SPD-Vorlage ebenfalls eingepflegt werden.  
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• Im § 20 – Befugnisse, kritisieren wir das jederzeitige Zutrittsrecht ohne Anmel-
dung zu allen Polizeibehörden. Dies würde eine neue und völlig unreglementier-
te Kontroll- und Überwachungsinstanz darstellen. 
 
 

• Nach spätestens 2 Jahren sollte eine Evaluierung durch eine externe neutrale 
Stelle stattfinden. Der Bürgerbeauftragte und der Landesbeauftragte für die Poli-
zei müssen dann auf ihre tatsächliche Notwendigkeit hin überprüft und wenn 
nötig entsprechende Korrekturen vorgenommen werden.  

 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Grün 
Landesvorsitzender 
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 Bankverbindung:   BBBank Karlsruhe  ■  BLZ  660 908 00  ■  Konto  43 78 490 
IBAN DE29 6609 0800 0004 3784 90  ■  BIC  GENODE61BBB 

DPolG Landesverband Hessen, Otto-Hesse-Str. 19/T3, 
64293 Darmstadt    
    

   
   

 Steuer-Nr. 07 224 0101 5 
     Finanzamt Darmstadt

      09.09.2020 
Stellungnahme zur Anhörung am 24.09.2020 

 Fraktion der SPD, Gesetz über den Bürgerbeauftragten des Landes Hessen und den 
Landesbeauftragten für die hessische Polizei 
Sehr geehrte Mitglieder des Hauptausschusses, 
Sehr geehrte Mitglieder des Innenausschusses, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

für die Gelegenheit der Anhörung sind wir außerordentlich dankbar. 
So gibt es uns die Gelegenheit, die neben den im Koalitionsvertrag vereinbarten Alternativen 
zu bewerten und Ableitungen daraus zu ziehen, die ein Bild des politischen Klimas 
gegenüber den Trägern des staatlichen Gewaltmonopols zeichnen. 

Die Polizei hat seit jeher die Aufgaben mit präventivem und repressivem Charakter. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben sind die Nutzung allgemeiner und spezialisierter polizeilicher 
Erfahrungswerte unabdingbar. Werte und Eigenschaften, die zur Aufgabenerfüllung, der 
Wahrung von Sicherheit und Ordnung und von Recht und Gesetz essentiell sind.  

Situationen im Alltag der Zivilbevölkerung eskalieren zusehends, wodurch die Polizei häufig 
auf den Plan tritt. Dies geschieht in Phasen, in denen die Kommunikation bereits erschwert 
möglich ist. Bei der Konfliktlösung kann es daher zum Einsatz polizeilicher Gewalt kommen. 
Bei der Umsetzung polizeilicher Eingriffsmaßnahmen treten oftmals Solidarisierungseffekte 
auf, die die polizeilichen Maßnahmen erschweren, beziehungsweise durch tendenziöse 
Berichterstattung und Framing diese nachher in einem anderen Licht erscheinen lassen. 

Die polizeiliche Verdachtsschöpfung und daraus resultierende Personenkontrollen an 
öffentlichen Straßen und Plätzen, auf denen wiederholt Straftaten begangen werden, finden 
in der breiten Bevölkerung durchaus ein hohes Maß an Akzeptanz. Trägt dies doch nicht 
zuletzt zu einem verbesserten subjektivem Sicherheitsgefühl und objektiver Sicherheit bei. 
Dies stellt jedoch nur die schweigende Mehrheit dar. 

Hessischer Landtag 
Frank Peter Kaufmann 

Schloßplatz 1-3  
65183 Wiesbaden 

DPolG 
 DEUTSCHE POLIZEIGEWERKSCHAFT 

 im DBB 
  Landesverband Hessen 

Landesgeschäftsstelle  

Otto-Hesse-Straße 19 / T3 
64293 Darmstadt 
Telefon (06151) 27 94 500  
Telefax (06151) 27 94 502  

kontakt@dpolg-hessen.de 
www.dpolghessen.de 
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Polizeikritische, beziehungsweise polizeifeindliche Kreise bestimmen zusehends die 
Schlagzeilen über die heutzutage deutlich vereinfachten Möglichkeiten der Publikation 
vermeintlicher polizeilicher Fehltritte.  
Dadurch entsteht ein Klima, in dem sich Vertreterinnen und Vertreter der Politik der Mehrheit 
der Bevölkerung nahe wähnen, wenn sie die Bedingungen der Polizeiarbeit erschweren, 
beziehungsweise polizeiliche Maßnahmen öffentlichkeitswirksam hinterfragen. 
Hierbei wird nur allzu deutlich, dass die jeweilige politische Zielgruppe bedient wird. Eine 
professionelle, sachliche Diskussion unter Berücksichtigung der tatsächlichen Faktenlage 
und der allgemeinen Lebenserfahrung scheint dabei oft nicht gewollt. 
Besonders zu erwähnen ist hierbei, die von reiner „Haltung“ orientierte Aussage politischer 
Funktionsträger zu Angriffen mit Äxten und Messern auf die Polizei und dem daraus 
resultierendem Schusswaffengebrauch. 
Die Vorstellung, dass man in zeitlich besonders kritischen und gefährlichen Situationen 
einem kommunikativ nicht erreichbaren Gegenüber die Waffe aus der Hand schießen 
könnte, beziehungsweise mit einem Schuss auf die Beine eine Situation in der Nahdistanz 
bereinigen könnte, zeigt fehlenden Praxisbezug. 
Diese und ähnlich geartete Äußerungen erzeugen ein Klima, indem polizeiliche 
Maßnahmen kontextgelöst reflexartig als rechtswidrig dargestellt werden. Aus diesem Klima 
heraus sind Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf dem Weg zum 
Kavaliersdelikt zu werden, wenn sie es nicht schon sind. 
Die aktuell geführte und gelenkte Diskussion in der Öffentlichkeit um den Ruf und die 
Integrität der hessischen Polizei lässt einen Umstand vollständig außer Acht. Alle 
Ermittlungsergebnisse wurden durch die Polizei und die unabhängige Justiz erzielt. 
Vertuschungstendenzen, beziehungsweise ehrenrührige Vorwürfe sollten wohl überlegt 
sein, da sie verleumderischen Charakter haben. 
 
Die Annahme, dass die Einrichtung eines Bürgerbeauftragten des Landes Hessen und 
Landesbeauftragten für die hessische Polizei, sowohl inhaltlich als auch dem politischen 
Klima zuträglich sein wird, wird nach den bisherigen Erfahrung enttäuscht werden. Im 
Zusammenhang mit den Untersuchungen betreffend der Bedrohung der Anwältin Seda 
Basay-Yildiz sind dem Ansprechpartner der Polizei (AdP) absolut keine Hinweise bekannt 
gewesen. Die Verortung des AdP in der hierarchischen Struktur des HMdIuS wird dabei 
keine Rolle gespielt haben.  
 
Das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei war selten so hoch wie derzeit. Die zugrunde 
liegende Fragestellung zeigt auch, dass der Wunsch und das Bestreben nach einem 
Bürgerbeauftragten und Landesbeauftragten für die hessische Polizei nicht von der 
Bevölkerung getragen sind. 
Vielmehr stellt sich die Frage der politischen Herkunft dieses Misstrauens gegen die Polizei. 
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Haben Sie im Großen und Ganzen großes Vertrauen in die Polizei? 
 

 
 
Aus diesen Vorbetrachtungen zeigt sich bereits, dass ein Bürgerbeauftragter, nicht der 
Zielerreichung dienen kann, noch mehr Vertrauen in die Polizei zu entwickeln, weil das 
Vertrauen bei der Mehrheit der Bevölkerung bereits da ist.  
Das Vertrauen polizeifeindlicher Kreise in die Polizei wird man auch mit diesen Maßnahmen 
nicht gewinnen können. 
Die Herstellung eines hochbezahlten Funktionsstelle zur Kontrolle der Polizei und der 
Behinderung, beziehungsweise Erschwerung der Polizeiarbeit stellt nach hiesiger 
Einschätzung einen kostspieligen wirkungslosen Abweg dar. 
 
Problembeschreibung und Lösungsansatz 
Durch nähere Betrachtung ergibt sich kaum ein abweichendes Bild. 
Bei der Problembetrachtung und dem Lösungsansatz zeigt sich bereits eine Vermischung 
von Problembeschreibung und Lösungsansatz. 
Seit vielen Jahren hat die Polizei ihr Auftreten professionalisiert. Jede polizeiliche 
Maßnahme wird nicht nur angekündigt, sondern mit rhetorischen Mitteln begleitet und 
erklärt. Vor der Maßnahme sind situativ grundsätzlich die Maßnahmen anzudrohen. In 
Situationen besonderer Gefahr unterbleibt dies. 
Beschwerdeführer wegen rechtswidriger Polizeigewalt kommen nach der Studie der Uni 
Bochum vorwiegend aus dem Bereich der Fußballfans und von Demonstrationen. Diese 
führen, wenn es zur Ausübung von Gewalt seitens der Veranstaltungsteilnehmer kommt, 
fast zwangsläufig zu Beschwerden. Gruppendynamische Prozesse, die zur Steigerung der 
Gewaltbereitschaft durch die Teilnehmer führen, werden nicht in Erwägung gezogen. 
 
Hier werden durch den Prozess, einen Bürger- oder Polizeibeauftragten zu implementieren 
lediglich folgende Ziele erreicht. Polizeiliche Maßnahmen werden behindert, die Eskalation 
von Situationen, für die die Ursache durch gewaltbereite Teilnehmer gesetzt wird, ist 
vorprogrammiert und die polizeilichen Strukturen werden im Einsatz, wie auch in der 
Nachbereitung noch intensiver zur Ermittlungsunterstützung eingebunden. 
Polizeiliche Maßnahmen werden erklärt.  
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Aufgabe der Politik ist es nicht nur die Gesetzgebung zu betreiben, sondern diese Gesetze 
in der Bevölkerung und in der eigenen Gefolgschaft zu erklären. Eine Anstachelung zur 
Erschwerung polizeilicher Maßnahmen oder dem indirekten Aufruf zur Gewalt gegen 
Polizeibeschäftigte ist an dieser Stelle unredlich. 
Dies stellt unmittelbar eine Belastung der inneren Sicherheit dar. 
 
Die Aufgabenabgrenzung zur Petition scheint unscharf. Die Aufgaben des 
Petitionsausschusses weisen aktuell keine Lücken auf, die durch einen Bürgerbeauftragten 
gefüllt werden müssten. Dies wird auch durch die Unterordnung des Bürgerbeauftragten im 
Petitionsausschuss unterstrichen. 
Die Eigenschaft des Beauftragten für die hessische Polizei lässt den Schluss zu, dass die 
Polizei interne Probleme nicht aus eigener Kraft zu lösen im Stande ist. Dies wird durch die 
aktuelle Zusammensetzung der eingesetzten Expertenkommission noch unterstützt. 
 
Die Formen des Eingaberechts und der Grenzen des Befassungsrechts weisen konkret 
darauf hin, dass alle Eingriffe außerhalb der polizeilichen Eingriffe nicht von Interesse sind. 
Daraus folgt, dass hier gegenüber polizeilichen Maßnahmen ein Misstrauensvorschuss gilt.  
Die im weiteren Verlauf gesetzten Fristen zeigen zeitliche Grenzen auf, die kaum für ein 
Ermittlungsverfahren gegenüber Straftätern gilt. Damit liegt die zeitliche, wie auch die 
fachliche Priorität auf der Ermittlung gegenüber polizeilichen Maßnahmen und nicht 
gegenüber Personen, die diese Maßnahmen durch strafbare Handlungen ausgelöst haben. 
Dies stellt faktisch eine Täter-Opfer-Umkehr dar. 
 
Die Regelungen zur Amtshilfe und den Wahlmodalitäten zeigen, dass hier fachfremde 
wählbare Menschen das Amt des Bürgerbeauftragten oder der Bürgerbeauftragten 
wahrnehmen können, ohne fachliche Expertise in Ermittlungsangelegenheiten zu besitzen. 
Mit der Amtshilfe kann auf ermittlungsfähige Behörden zugegriffen werden. In der Praxis 
wird dies auch durch Ermittlungskräfte der Polizei erfolgen, wodurch die Neutralität durch 
die politische Herkunft des Bürgerbeauftragten oder der Bürgerbeauftragten nicht mehr 
gegeben ist. 
Dies stellt unmittelbar das Misstrauen gegenüber der politisch unabhängigen 
Staatsanwaltschaft dar. 
 
Die weiteren Ausführungen zu den Landesbeauftragten der hessischen Polizei zeigen 
ebenfalls eine Abkehr vom Neutralitätsprinzip einer unabhängigen Polizei und 
Staatsanwaltschaft, wenn die Ermittlungsansätze dem politischen Willen, statt 
rechtstaatlichen Regularien folgen. Ein Nährboden für Verleumdungen und Denunziationen. 
Diese sind aus unserer Sicht daher in Gänze abzulehnen.  
 
Die Passagen zu Eingaberechten von Polizeibediensteten haben sich, wie bezüglich der 
Möglichkeit der Meldung an den AdP beschrieben, bislang noch nicht als zielführend 
ergeben.  
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Fazit: 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf zeigt, dass in einer mehrheitlich von Vertrauen gegenüber 
der Polizei geprägten Gesellschaft, das Misstrauen Einzelner in der Bedeutung und der 
unmittelbaren Auswirkung auf die Polizeiarbeit Priorität besitzt. 
Dies zeigt mangelnde Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten. Der Generalverdacht der rassistischen Diskriminierung in Bezug auf die 
gesamte Berufsgruppe wiegt schwer und erschwert die erfahrungsbasierte polizeiliche 
Arbeit im täglichen Dienst. Die polizei- und in Teilen auch staatsfeindlichen Kräfte haben 
somit das Misstrauen in die Sicherheitsbehörden in einem Gesetz und in einer Funktion 
manifestiert. 
 
Die Gesamtentwicklung bei der Schaffung dieser außerpolizeilichen Funktion geht von der 
absoluten Integrität der Politiker aus, die der Polizei diese selbst absprechen. 
Ein Umstand, der auch bei den Angehörigen der Polizei seine Spuren hinterlässt. 
 
Eine Tatsachenbetrachtung der Polizeiarbeit, beziehungsweise die Ausstattung mit eigenen 
beweissichernden Mitteln zu Videoaufklärung auf öffentlichen Straßen und Plätzen trägt 
mehr zur Neutralität in der Diskussion bei, als die politisch getriebene Funktion des 
Bürgerbeauftragten des Landes Hessen und des Landesbeauftragten für die 
hessische Polizei. 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Engelbert Mesarec 
Landesvorsitzender Hessen 

 
Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB (DPolG) 
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